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Liebe Mandantschaft, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

unabhängig davon, ob die Wasserversor-
gung und die Abwasserentsorgung öffent-
lich-rechtlich oder privatrechtlich ausgestal-
tet sind, bleiben die Anforderungen an die 
Entgelt-/Abgabenerhebung weiter sehr 
hoch. Insoweit stehen zwei aktuelle Ge-
richtsentscheidungen im Mittelpunkt unse-
res Wasser-Newsletters. Der Bundesge-
richtshof hat am 02.02.2010 über die kartell-
rechtliche Kontrolle von Wasserpreisen ent-
schieden. Das OVG Berlin-Brandenburg hat 
ein überraschendes Urteil zur Privilegierung 
von Friedhöfen, Sportplätzen und 
Schwimmbädern getroffen.  

 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektü-
re! 

 

Mit freundlichen Grüßen  
aus Berlin,  Köln und Augsburg  
Ihr [GGSC]-Anwaltsteam 

 

DIE THEMEN DIESER AUSGABE: 

 Pilotverfahren: BGH bestätigt Preis-
missbrauchsaufsicht über Wasserver-
sorger 

 OVG Berlin-Brandenburg: Privilegierung 
von Friedhöfen, Sportplätzen etc. unzu-
lässig 

 Einschaltung privater Dritter in die Ab-
gabenerhebung 

 OLG Celle zu Inhouse-Vergabe und in-
terkommunaler Kooperation 

 Sektorenverordnung in Kraft getreten 

 Auswirkungen des neuen Wasserhaus-
haltsgesetzes auf die Landeswasserge-
setze 

 Nutzung der Wärme des Abwassers als 
Beitrag zum Klimaschutz 

 [GGSC Seminare] 

 [GGSC] auf Veranstaltungen 

 [Hinweis auf andere GGSC Newsletter] 
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[PILOTVERFAHREN: BGH BESTÄTIGT 
PREISMISSBRAUCHSAUFSICHT ÜBER 
WASSERVERSORGER] 

Der BGH hat die Missbrauchsverfügung der 
hessischen Landeskartellbehörde, die der 
enwag AG, dem Wasserversorger der Stadt 
Wetzlar, eine Preissenkung um ca. 29% auf-
gab, im Wesentlichen bestätigt. 

Der Kartellsenat des BGH hat in seinem Be-
schluss vom 02.02.2010 in der Sache KVR 
66/08 - Wasserpreise Wetzlar - die Rechts-
beschwerden beider Parteien verworfen und 
die Entscheidung des OLG Frankfurt vom 
18.01.2008 bestätigt (-> siehe  aktuelle Pres-
semitteilung des BGH zu Preismissbrauch 
bei Wasserlieferungen).  Nur die Rückwir-
kung der Missbrauchsverfügung haben OLG 
und BGH abgelehnt. 

Preismissbrauchsvorschriften anwendbar 

Der BGH bekräftigt die Anwendung der 
scharfen kartellrechtlichen Preismiss-
brauchsaufsicht auf der Basis des allgemein 
bis 1998 und seitdem nur im Wassersektor 
fortgeltenden § 103 Abs. 5 GWB aF. Uner-
heblich ist dabei, ob die betroffenen Unter-
nehmen marktabschottende Demarkations- 
und ausschließliche Konzessionsverträge 
abgeschlossen haben oder schlicht markt-
beherrschend sind. Der Kartellsenat betont 

ferner die Notwendigkeit und den Grund-
satz einer effektiven Preismissbrauchsauf-
sicht im Wasserbereich. 

Der BGH bestätigt zugleich die nach dem ge-
setzlichen Leitbild vorgesehene Aufgaben-
verteilung im kartellrechtlichen Verfahren: 
Es obliegt zunächst der Kartellbehörde, ge-
eignete Vergleichsunternehmen zu suchen 
und den Preisabstand zum betroffenen Un-
ternehmen zu ermitteln. Danach ist es Auf-
gabe des betroffenen Unternehmens, struk-
turbedingte - jedenfalls nicht vom Unter-
nehmen beeinflussbare - Unterschiede zu 
den Vergleichsunternehmen aufzuzeigen 
und deren Preisrelevanz zu belegen. Im 
Rahmen dieser Rechtfertigung trägt das Un-
ternehmen die volle Darlegungs- und Be-
weislast. 

Vergleichbarkeitsprüfung als „Vorfilter“ 

Bei der Prüfung der Vergleichbarkeit der 
ausgewählten mit dem betroffenen Unter-
nehmen bleibt der Kartellsenat seiner Ener-
gierechtsprechung treu. Er bestätigt den An-
satz der hessischen Landeskartellbehörde, 
dass dieses Merkmal wie im Energiebereich 
lediglich einer „Vorfilterung“ dient, um das 
scharfe Schwert der Missbrauchsaufsicht 
nicht „stumpf“ zu machen. Jedenfalls wenn - 
wie im Fall enwag - mit der Versorgungs-
dichte das Strukturmerkmal in die Auswahl 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2010&Sort=3&nr=50738&pos=1&anz=25
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2010&Sort=3&nr=50738&pos=1&anz=25
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2010&Sort=3&nr=50738&pos=1&anz=25
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der Vergleichsunternehmen einbezogen ist, 
aus dem Preisabweichungen primär abgelei-
tet werden können, ist der erforderlichen 
Vorsortierung genüge getan. 

Rechtfertigung abweichender Preise bedarf 
schlüssiger Kausalitäts- und Kostennach-
weise 

Auf der Ebene der Rechtfertigung von Preis-
abweichungen - etwa durch abweichende 
Topographie des Versorgungsgebiets - hat 
der BGH das Oberlandesgericht ebenfalls 
bestätigt. Grundsätzlich geeignet sind nur 
strukturbedingte abweichende Umstände 
des betroffenen Unternehmens gegenüber 
den Vergleichsunternehmen. Zudem muss 
das Unternehmen diese abweichenden Um-
stände dezidiert darlegen und für dargelegte 
Abweichungen sowie deren Preiswirksam-
keit einen detaillierten  Kausalitäts- und kos-
tenrechnerischen Nachweis liefern. Nur 
dann entfalten die vorgetragenen abwei-
chenden Umstände ihre Rechtfertigungs-
wirkung für höhere Wasserpreise. Ohne 
prüfbare Kostenstellenrechnung ist dieser 
Nachweis nicht zu leisten. 

 

 

 

Fazit 

Mit dieser Pilotentscheidung des BGH zur 
kartellrechtlichen Aufsicht über Wasserprei-
se sind alle grundlegenden Fragen zur An-
wendbarkeit und Handhabbarkeit dieses In-
struments im Wassersektor geklärt. Im 
Rahmen der weiteren Verfahren z.B. über die 
Wasserpreise der Stadtwerke Kassel sowie 
der Frankfurter Mainova sind ergänzende 
Präzisierungen zu erwarten.  Dies dürfte ins-
besondere Details der Rechtfertigung von 
Preisabweichungen betreffen. 

Die Unternehmen müssen nun damit rech-
nen, dass auch die Kartellbehörden der an-
deren Bundesländer ihre Aktivitäten im 
Wassersektor intensivieren. 

Als gesichert darf angesehen werden, dass 
Unternehmen ohne ausreichende Vorberei-
tung, d.h. ohne auf die rechtlichen Anforde-
rungen abgestimmte Dokumentation der 
Versorgungskonzeption und aussagekräfti-
ges Rechnungswesen nicht in der Lage sind, 
die vom BGH bestätigten Anforderungen an 
die Rechtfertigung von Preisabweichungen 
zu leisten. 

[GGSC] ist sowohl im Verfahren der enwag 
Wetzlar als auch in allen anderen hessischen 
Wasserkartellverfahren involviert und kann 
Unternehmen daher präventiv mit Know-



 

 

how aus erster Hand zu den betriebswirt-
schaftlichen und kartellrechtlichen Themen 
unterstützen. 

Rückfragen bei [GGSC] bitte 
an Rechtsanwalt 
Dr. rer. pol. Thomas Reif 
 

[GGSC] Büro Augsburg 
->zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
[OVG BERLIN-BRANDENBURG: PRI-
VILEGIERUNG VON FRIEDHÖFEN, 
SPORTPLÄTZEN ETC. UNZULÄSSIG] 

Das OVG Berlin-Brandenburg hat eine Sat-
zungsregelung für unwirksam erklärt, wo-
nach bei Grundstücken, die aufgrund ihrer 
Zweckbestimmung nur untergeordnet be-
baubar sind – beispielhaft nennt die Satzung 
Sportplätze, Freibäder, Friedhöfe und Dauer-
kleingärten –, die Grundstücksfläche abwei-
chend von der eigentlich heranzuziehenden 
Vollgeschosszahl mit 0,5 multipliziert wird. 
Hierin sah das Gericht einen unzulässigen 
Artabschlag (Urteil vom 16.12.2009 - Az.: 9 B 
65.08).  

Beitragssatzung bezeichnet Regelung aus-
drücklich als Artabschlag 
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Die Beitragssatzung, über die das Gericht im 
Rahmen der Rechtmäßigkeitsprüfung eines 

Beitragsbescheides entscheiden musste, be-
zeichnete die Privilegierung der untergeord-
net bebaubaren Grundstücke in einem 
Klammerzusatz ausdrücklich als „Artab-
schlag“ und enthielt zudem die Bestim-
mung, wonach die Vorteilsbemessung nach 
der Zahl der zulässigen Vollgeschosse und 
„der Art der zulässigen Nutzung“ zu erfolgen 
hat.  

Hierin sah das OVG Berlin-Brandenburg auf-
grund des klaren und erkennbar aufeinander 
bezogenen Wortlautes beider Bestimmun-
gen ein Regelsystem, das die den Beitrag 
rechtfertigenden Vorteile auch nach der Art 
der baulichen Nutzung bemisst. Eine derar-
tige Vorteilsbestimmung widerspricht dem 
Kommunalabgabengesetz Brandenburg, 
wonach gemäß § 8 Abs. 6 S. 3 der wirtschaft-
liche Vorteil bei leitungsgebundenen Anla-
gen ausschließlich anhand des Maßes der 
baulichen oder sonstigen Nutzung zu 
bestimmen ist.  

Auch die Argumentation, dass es sich in 
Wahrheit nur um eine unglücklich formu-
lierte, aber rechtlich zulässige Regelung zum 
Nutzungsmaß handele, lehnte das OVG mit 
der Begründung ab, dass die Auslegung ei-
ner Regelung entgegen einer vom Satzungs-
geber selbst ausdrücklich getroffenen Ein-
ordnung dem Prinzip von Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit widerspricht. 

http://www.ggsc.de/team/anwaelte/dr_thomas_reif.shtml
http://www.ggsc.de/kontakt/unser_buero_in_augsburg.shtml
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Unzulässiger Artabschlag unabhängig von 
der Satzungsformulierung? 

Sodann führt das OVG Berlin-Brandenburg 
allerdings aus, dass auch bei materiell-
rechtlicher Betrachtung ein echter und da-
mit unzulässiger Artabschlag vorläge.  

Begründet wird dies damit, dass bei den bei-
spielhaft aufgezählten Nutzungen nicht in 
allen Fällen – hier nennt das Gericht Dauer-
kleingärten, Sportplätze und Freibäder - 
zwingend eine untergeordnete bauliche 
Nutzbarkeit vorläge, so dass die Privilegie-
rung dieser Grundstücke nicht allein mit 
dem Maß der baulichen Nutzbarkeit be-
gründet werden kann. Wörtlich führt das 
Gericht aus, dass „die beispielhaft aufge-
zählten Grundstücke zwar durchaus häufig 
ein eher niedriges Nutzungsmaß aufweisen, 
dass dies aber nicht für alle Fälle etwa von 
Dauerkleingärten, Sportplätzen oder Freibä-
dern zwingend ist. Vielmehr können derarti-
ge Grundstücke ein Maß zulässiger bauli-
cher Nutzung aufweisen, das auch in Anse-
hung der Grundstücksfläche mehr als nur 
untergeordnet ist“.  

Das OVG ist nicht nur von der Nichtigkeit der 
Teilregelung, sondern von der Nichtigkeit 
der gesamten Beitragssatzung ausgegan-
gen. 

Gemessen an der grundlegenden Bedeutung 
des Urteils – vergleichbare Regelungen fin-
den sich in vielen Beitragssatzungen in 
Brandenburg – fällt die Urteilsbegründung 
leider sehr kurz aus.  

Das Gericht macht keine Ausführungen da-
zu, ob und inwieweit andere Satzungsrege-
lungen, die die Privilegierung allein von dem 
untergeordneten Maß der baulichen Nut-
zung abhängig machen, ebenfalls unzulässig 
wären. Ferner enthält die Urteilsbegründung 
keine näheren Ausführungen zu dem zentra-
len Bezugspunkt der Satzungsregelung, 
nämlich dem Vorliegen einer untergeordne-
ten baulichen Nutzbarkeit. Von daher bleibt 
weiterhin unklar, bei welchen Vorausset-
zungen nach Ansicht des Gerichts von einer 
untergeordneten Bebauung ausgegangen 
werden kann.  

Weitreichende Folgen für die Praxis  

Die Aufgabenträger im Land Brandenburg 
müssen nunmehr prüfen, ob sie solche – 
nach Auffassung des OVG Berlin-
Brandenburg unzulässigen – Artabschläge 
für Sportplätze, Freibäder, Friedhöfe und 
Dauerkleingärten in ihren Satzungen haben, 
oder ob sie lediglich Regelungen zur unter-
geordneten Bebauung treffen, die sich auf 
das Maß der Bebauung beziehen. Dabei ist 
zu beachten, dass bei einer Änderung des 



 

 

Beitragsmaßstabs in der Regel auch die Kal-
kulation zu ändern ist.  

Rückfragen bei [GGSC] bitte 
an Rechtsanwalt  
Rainer Kühne 
 

->zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
[EINSCHALTUNG PRIVATER DRITTER 
IN DIE ABGABENERHEBUNG] 

In jüngster Vergangenheit standen vielfälti-
ge Fragen im Zusammenhang mit der Ein-
schaltung privater Dritter in die Wasserver-
sorgung bzw. die Abwasserentsorgung im 
Fokus gerichtlicher Entscheidungen. So hat-
te der Europäische Gerichtshof in seinem Ur-
teil vom 10.09.2009 (Aktenzeichen: C-
206/08) entschieden, dass Dienstleistungs-
konzessionen im Bereich der Wasserwirt-
schaft nicht als ausschreibungspflichtige 
Dienstleistungsaufträge anzusehen sind. 
Wir berichteten darüber in unserem Wasser-
Newsletter Oktober 2009. 

Entscheidungsverantwortung muss bei der 
Kommune liegen  

Darüber hinaus gibt es im Hinblick auf die 
Einbeziehung privater Dienstleister in die 
Abgabenerhebung eine zunehmend restrik-
tive Rechtsprechung, die fordert, dass die 

Entscheidungsverantwortung in jedem Ein-
zelfall bei der Kommune selbst liegen muss. 
So hat das OVG Weimar in einem Beschluss 
vom 19.10.2009 (Az.: 4 EO 26/09) einen Bei-
tragsbescheid für rechtswidrig erachtet, da 
dieser nach Auffassung des Gerichts nicht 
vom Zweckverband, sondern „inhaltlich von 
dem privatrechtlich organisierten Ge-
schäftsbesorger“ erlassen worden ist. Nach 
dem zugrundeliegenden Sachverhalt verfüg-
te der Zweckverband über keinerlei eigenes 
Personal und hatte den Geschäftsbesorger 
nahezu lückenlos mit der Durchführung der 
gesamten Aufgabe der Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung beauftragt. Nach 
Auffassung des Gerichts ist ein generelles 
Mandat mit Entscheidungsbefugnis für den 
Geschäftsbesorger unzulässig, da es dafür 
einer gesetzlichen Grundlage bedürfte. Fer-
ner sei der Geschäftsbesorger auch nicht le-
diglich als Verwaltungshelfer tätig gewor-
den, da Verwaltungshilfe nur dann vorläge, 
wenn es sich um einzelne vorbereitende 
oder unterstützende Hilfstätigkeiten han-
delte. Die Grenze der Verwaltungshilfe sei 
überschritten, wenn der Helfer eigenständig 
die vollständige Einzelveranlagung über-
nimmt.  

Bloße Kontrollmöglichkeit reicht nicht aus 

Die Entscheidung ist kein Einzelfall und 
kommt nicht überraschend. So haben be-
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http://www.ggsc.de/team/anwaelte/rainer_kuehne.shtml
http://www.ggsc.de/service/downloads/334_WasserNL_10.09_.pdf
http://www.ggsc.de/service/downloads/334_WasserNL_10.09_.pdf


 

 

reits das OVG Schleswig-Holstein im Urteil 
vom 15.03.2006 (Az.: 2 LB 9/05) und das VG 
Potsdam im Urteil vom 11.06.2008 
(Az.: 8 K 2234/03) darauf hingewiesen, dass 
die bloße Möglichkeit der Kontrolle und Ein-
flussnahme auf die vom Verwaltungshelfer 
nach Maßgabe des Satzungsrechts gefertig-
ten Bescheide die Einzelfallentscheidung des 
zuständigen Amtsträgers nicht ersetzen 
kann.  

Auch wenn der Sachverhalt, der der Ent-
scheidung des OVG Weimar zugrunde lag 
(der Aufgabenträger verfügte über keinerlei 
Personal!) extrem ist, sollte in der Praxis ver-
stärkt darauf geachtet werden, dass auch 
bei der Einschaltung privater Dienstleister 
die Abgabenbescheide der Gemeinde bzw. 
dem Zweckverband als Aufgabenträger zu-
gerechnet werden können. Wo die Grenze 
zwischen einer noch zulässigen Erfüllungs- 
und Verwaltungshilfe durch einen Dritten 
und der unzulässigen Abgabe der Entschei-
dungsverantwortung liegt, ist auch nach 
Auffassung des OVG Weimar eine Frage des 
Einzelfalls.  

Automatisierte Erstellung und Versendung 
der Abgabenbescheide noch möglich? 
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Insoweit sollten die Geschäftsbesorgungs-
verträge und die Praxis zur Erstellung und 
Versendung der Abgabenbescheide über-

prüft werden. Auch wenn die Gerichte sehr 
formal darauf abstellen, dass auch die Ab-
gabenfestsetzung durch eine Einzelfallent-
scheidung der Behörde erfolgen muss, wird 
man bei den automatisierten Verfahren 
nicht erwarten können, dass jeder Bescheid 
von der Behörde selber errechnet und fest-
gesetzt wird. Es ist eine Lösung zu finden, 
die den tatsächlichen Datenverarbeitungs-
vorgängen, aber auch den formalen Anfor-
derungen der Gerichte Rechnung trägt.  

Rückfragen bei [GGSC] bitte 
an Rechtsanwalt 
Rainer Kühne 
 

->zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

[OLG CELLE ZU INHOUSE-VERGABE 
UND INTERKOMMUNALER KOOPE-
RATION] 

Das OLG Celle hat eine restriktive Auslegung 
der Inhouse-Kriterien vorgenommen und der 
Vergabefreiheit interkommunaler Koopera-
tionen auf Grundlage des EuGH-Urteils vom 
09.06.2009 (Rs. C – 480/06) enge Grenzen 
gesetzt.  

Das OLG entschied mit Beschluss vom 
29.10.2009 (13 Verg 8/09) über die Beauf-
tragung einer von zwei Gebietskörperschaf-
ten gehaltenen kommunalen Eigengesell-

http://www.ggsc.de/team/anwaelte/rainer_kuehne.shtml
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schaft mit der Einführung eines Holsystems 
für die PPK-Sammlung.  

Bedeutung der Umsätze der Tochtergesell-
schaft für die Inhouse-Fähigkeit der Mutter 

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH 
kann eine Beauftragung ohne Durchführung 
eines Vergabeverfahrens erfolgen, wenn der 
öffentliche Auftraggeber über den Auftrag-
nehmer eine Kontrolle wie über eine eigene 
Dienststelle ausübt und der Auftragnehmer 
im Wesentlichen für die Anteilseigner tätig 
ist. Hier besteht nach Ansicht des OLG Celle 
zwar kein Zweifel an der Kontrolle wie über 
eine eigene Dienststelle, aber die Eigenge-
sellschaft werde nicht im Wesentlichen für 
Ihre Anteilseigner tätig. Sie unterhalte näm-
lich eine Tochtergesellschaft, die für gewerb-
liche Dienstleistungen und die Entsorgung 
überregional anfallender Abfälle zuständig 
sei.  

Fremdumsatz von 7,5 % bereits inhouse-
schädlich? 

Die Umsätze einer Tochtergesellschaft seien 
bei der Prüfung, wie viel Fremdumsätze die 
Eigengesellschaft erziele, mit zu berücksich-
tigen, soweit sich dies aus den quantitativen 
und qualitativen Umständen des Einzelfalls 
ergebe. Im entschiedenen Fall folge die Zu-
rechnung aus der engen Verknüpfung beider 

Gesellschaften, für die beispielsweise ein 
konsolidierter Abschluss erstellt werde. Die 
Tochtergesellschaft sei überdies ohne die 
personelle und sachliche Ausstattung durch 
die Eigengesellschaft nicht arbeitsfähig. Das 
OLG hält dabei an seiner bisherigen Recht-
sprechung fest, dass bereits ein Fremdum-
satz von 7,5 % eine Inhouse-Vergabe aus-
schließt (OLG Celle, VergabeR 2007, 79,81).  

Der EuGH hält dagegen einen Fremdumsatz 
von 10 % für unbedenklich (EuGH, Urteil v. 
19.04.2007, C-295/05 „Asemfo“). 

Keine Vergabefreiheit aufgrund „interkom-
munaler Kooperation“ 

Ferner hatte das OLG auch darüber zu ent-
scheiden, ob die Beauftragung mit der Ein-
führung des Holsystems nicht ein Fall der 
vergabefreien interkommunalen Kooperati-
on im Sinne der Entscheidung des EuGH vom 
09.06.2009 „Stadtreinigung Hamburg“ ist. 
Dies wird vom OLG mit dem Argument ver-
neint, der EuGH habe für die Annahme einer 
rein verwaltungsinternen Kooperation ins-
besondere die Wahrnehmung gegenseitiger 
Verpflichtungen, die über eine reine Leis-
tungsbeziehung hinausgehen, und den Aus-
schluss einer Ungleichbehandlung Privater 
gefordert.  



 

 

[GGSC] hält die Ausführungen in dem Be-
schluss für bedenklich.  

Eine solche Bedingung – Ausschluss einer 
reinen Leistungsbeziehung – lässt sich der 
Entscheidung des EuGH nicht unmittelbar 
entnehmen. Nicht ohne weiteres nachvoll-
ziehbar ist auch die Einbeziehung der Um-
sätze des Tochterunternehmens, geschwei-
ge denn das Festhalten an engeren Umsatz-
grenzen als sie der EuGH für zulässig gehal-
ten hat. Es muss sich erst zeigen, ob andere 
Obergerichte der Auslegung des OLG Celle 
folgen werden. 
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Rückfragen bei [GGSC] bitte 
an Rechtsanwalt  
Jens Kröcher 
 

->zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
[SEKTORENVERORDNUNG IN KRAFT 
GETRETEN] 

Am 29. September 2009 ist die neue Sekto-
renverordnung (SektVO) in Kraft getreten. 
Sie gilt für öffentliche und private Sektoren-
auftraggeber und regelt die Vergabe öffent-
licher Aufträge oberhalb der Schwellenwerte 
u.a. im Bereich der Wasserversorgung und 
ersetzt für diesen Bereich die VgV und den 
jeweils dritten und vierten Abschnitt der 
VOB/A und VOL/A. Nunmehr findet im Sek-
torenbereich neben der SektVO nur noch das 

GWB Anwendung. Hierdurch wird erstmals 
im Vergaberecht vom dreistufigen System 
GWB – VgV - Verdingungsordnung abgewi-
chen, wodurch auch die sonst übliche Betei-
ligung der Verdingungsausschüsse unter-
blieb. 

Mit der SektVO wird die zugrunde liegende 
EU-Richtlinie für die Sektorenauftraggeber 
umgesetzt. Angestrebt wurde eine 1:1 Um-
setzung der Richtlinie; darüber hinausge-
hende Regelungen sollten vermieden bzw. 
auf das notwendige Maß reduziert werden.  

Die wichtigsten Änderungen 

Das Recht der öffentlichen Auftragsvergabe 
im Bereich der Trinkwasserversorgung un-
terliegt unabhängig davon, ob es sich um öf-
fentliche Sektorenauftrageber i.S.v. § 98 
Nr. 1 bis 3 GWB oder um private Sektoren-
auftrageber i.S.v. § 98 Nr. 4 GWB handelt, 
nunmehr einem einheitlichem Rechtsrah-
men. Die zum Teil nicht nachvollziehbare 
Differenzierung zwischen öffentlichen und 
privaten Auftraggebern ist damit entfallen.  

Öffentliche Auftraggeber sind jetzt frei in 
der Wahl der Verfahrensart 

Mit Einführung der SektVO können nun 
auch die öffentlichen Auftraggeber frei zwi-
schen den Verfahrensarten wählen. In Be-

http://www.ggsc.de/team/anwaelte/jens_kroecher.shtml


 

 

tracht kommen grundsätzlich das offene 
Verfahren, das nicht offene Verfahren und 
das Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung. Zudem kann bei der Be-
schaffung von marktüblichen Dienst- und 
Lieferleistungen vom sog. dynamischen 
elektronischen Verfahren Gebrauch ge-
macht werden.  
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Entsprechend den Änderungen in den VOL/A 
und VOB/A bestimmt auch die Sekto-
renverordnung, dass die vom Bieter abzuge-
benden Erklärungen bis zum Ablauf einer 
vom Auftraggeber zu bestimmenden Nach-
frist nachgereicht werden können. Diese 
Regelung kann dazu beitragen, dass das 
Risiko, Angebote allein aus formalen 
Gründen ausschließen zu müssen, erheblich 
abgesenkt wird. 

Eine weitere wichtige, klimapolitisch wün-
schenswerte Neuerung ist, dass bei den Zu-
schlagskriterien bei technischen Geräten 
und Ausrüstungen ausdrücklich auch deren 
Energieverbrauch berücksichtigt werden 
kann. 

Anwendung für alle Verfahren nach dem 
29.09.2009  

Die neue Sektorenverordnung findet bei 
Verfahren Anwendung, die nach dem 
29.09.2009 begonnen wurden. Für alle davor 

begonnenen Vergabeverfahren gilt weiter-
hin die alte Rechtslage.  

Rückfragen bei [GGSC] bitte 
an Rechtsanwältin  
Wiebke Richmann und  

 
Rechtsanwalt  
Rainer Kühne 
 

->zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

[AUSWIRKUNGEN DES NEUEN  
WASSERHAUSHALTSGESETZES AUF 
DIE LANDESWASSERGESETZE] 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG n.F.) am 
01.03.2010 tritt das bisherige Wasserhaus-
haltsgesetz außer Kraft. Die Regelungen des 
neuen WHG gehen den bestehenden Lan-
deswassergesetzen in den Bereichen vor, in 
denen der Bund von seiner Gesetzgebungs-
kompetenz abschließend und erschöpfend 
Gebrauch gemacht hat. Welche Regelungen 
der Landeswassergesetze im Bereich Abwas-
serrecht weiterhin Geltung entfalten, richtet 
sich somit nach der Regelungsdichte des 
neuen Wasserhaushaltsgesetzes. 

 

http://www.ggsc.de/team/anwaelte/rainer_kuehne.shtml
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Rahmenregelungen werden zur Vollrege-
lung 

Das bisherige Rahmenrecht des Bundes wird 
zu einer Vollregelung ausgebaut, wobei die 
bisher über das WHG verstreuten Regelun-
gen zur Abwasserbeseitigung nunmehr in 
einem eigenen Abschnitt ‚Abwasserbeseiti-
gung’ zusammengefasst werden (§§ 54 – 61 
WHG n.F.).  

Grundsätzlich ist somit davon auszugehen, 
dass das Recht zur Abwasserbeseitigung er-
schöpfend und auch abschließend geregelt 
wird, soweit nicht im Gesetz selber aus-
drücklich die Gesetzgebungskompetenz der 
Länder bzw. die Fortgeltung des bisherigen 
Landesrechts erwähnt ist. Die Regelungen 
der Landesgesetze zum Abwasserrecht wer-
den somit außer Kraft treten. Dies gilt nicht 
nur für entgegenstehende, sondern grund-
sätzlich auch für weitergehende landes-
rechtliche Regelungen.  

Weiterhin geltende landesrechtliche Rege-
lungen 

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sieht 
der Bundesgesetzgeber in drei Bereichen 
Öffnungen für das Landesrecht vor: 
 
 Die Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

wird nach § 56 S. 1 WHG n.F. ausdrück-

lich durch die Länder bestimmt, so dass 
die hierzu in den Landesgesetzen ge-
troffenen Regelungen zur Abwasserbe-
seitigungspflicht fortbestehen.  

 
 Gleiches gilt für die Möglichkeit, die 

Abwasserbeseitigungspflicht auf Dritte 
zu übertragen. Auch diesbezüglich hat 
der Bundesgesetzgeber ausdrücklich 
auf die Gesetzgebungskompetenz der 
Länder verwiesen und auf eine eigene 
Regelung verzichtet.  

 
 Auch im Bereich der Indirekteinleitung 

gibt es eine Öffnungsklausel für Landes-
recht: Die bisher im Landesrecht – i.d.R. 
in den Indirekteinleiterverordnungen – 
vorgesehene Genehmigungspflicht für 
bestimmte Abwassereinleitungen ist 
nunmehr im WHG n.F. geregelt. Für die 
Ausnahmen von der Genehmigungs-
pflicht und den Einsatz von Sachver-
ständigen enthält das WHG n.F. nun-
mehr eine Ermächtigungsgrundlage für 
eine Bundes-Verordnung. Zugleich be-
stimmt das Gesetz aber, dass landes-
rechtliche Vorschriften, die weiterge-
hende Regelungen treffen, weiterhin 
Anwendung finden.  

 
 



 

 

Abweichungsrecht der Länder – Droht eine 
unübersichtliche Rechtslage? 
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Im Zuge der Föderalismusreform erhielt der 
Bundesgesetzgeber für das Wasserhaus-
haltsrecht die konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz, allerdings mit der Beson-
derheit, dass die Länder von den bundesge-
setzlichen Regelungen abweichende Rege-
lungen treffen können. Der Grundsatz Bun-
desrecht bricht Landesrecht wird im Bereich 
des Wasserhaushaltsrechts dahingehend 
modifiziert, dass das jeweils jüngere Gesetz 
das ältere Gesetz bricht bzw. Anwendungs-
vorrang genießt.  

Nur im Bereich der stoff- und anlagenbezo-
genen Regelungen (sog. abweichungsfester 
Kern) sind die Länder gehindert, eigene ab-
weichende Regelungen zu treffen. Grund-
sätzlich dürfte dies auch für all diejenigen 
Regelungen gelten, die durch europäische 
Vorgaben bedingt sind, da auch die Länder 
an die entsprechenden EU-Richtlinien ge-
bunden sind. Weitergehende landesrechtli-
che Regelungen sind in diesem Bereich - an-
ders als beim abweichungsfesten Kern - aber 
sehr wohl möglich.  

Die meisten Bundesländer planen den Erlass 
neuer Landeswassergesetze. Somit wird sich 
der Rechtsanwender künftig jeweils im Ein-
zelfall die Frage stellen müssen, ob die Rege-

lungen des WHG n.F. oder Regelungen des 
Landeswassergesetzes anzuwenden sind.  

Rückfragen bei [GGSC] bitte 
an Rechtsanwältin  
Wiebke Richmann und 
 
Rechtsanwalt  
Rainer Kühne 
 

->zurück zum Inhaltsverzeichnis 

[NUTZUNG DER WÄRME DES AB-
WASSERS ALS BEITRAG ZUM KLIMA-
SCHUTZ] 

Im Abwasser steckt ein großes Wärmepo-
tenzial, das mittels Wärmetauscher und 
moderner Wärmepumpentechnologie zur 
Beheizung von Gebäuden verwendet wer-
den kann – Experten gehen davon aus, dass 
rund 10% des vorhandenen Gebäudebe-
stands hiermit beheizt werden könnten.  

Vor dem Hintergrund steigender Energie-
preise zeichnet sich ein Trend zur Nutzung 
dieser bisher in der Vorflut landenden Ener-
giequelle ab. Dass die Abwasserabwärme-
nutzung auch für Bauherren interessant ist, 
ergibt sich auch aus dem Erneuerbare Ener-
gien Wärmegesetz (EEWärmeG), wonach die 
Anforderungen des Gesetzes an Neubauten 
auch durch die Abwasserabwärmenutzung 
erfüllt werden können.  

http://www.ggsc.de/team/anwaelte/rainer_kuehne.shtml


 

 

Bei in diesem Zusammenhang auftauchen-
den gebühren- und beitragsrechtlichen Fra-
gen, aber auch bei der Erstellung diesbezüg-
licher Nutzungsverträge und bei Fragen 
rund um das EEWärmeG sind wir Ihnen ger-
ne behilflich. 

Rückfragen bei [GGSC] bitte 
an Rechtsanwältin  
Wiebke Richmann und  
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Rechtsanwältin 
Nicole Pippke 

 

[GGSC-SEMINARE] 

Bitte beachten Sie das Programm für den  

[GGSC] Vergaberechtstag  

„Zukunft der kommunalen Wirtschaft un-
ter den Restriktionen des Vergaberechts“  

 
am 18.03.2010 in Köln u. a. mit einem Vor-
trag von Rechtsanwalt Rainer Kühne 
 
„Dienstleistungskonzessionen – ein Mo-
dell für die Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung?“ 
 

-> mehr Informationen unter www.ggsc-
seminare.de 

Das Programm und Anmeldungsformular 
finden Sie auch im Anhang. 

Für Ihre Jahresplanung 2010 möchten wir 
Sie zudem bereits jetzt auf das 

12. Informationsseminar „Erfahrungsaus-
tausch Kommunale Abfallwirtschaft“ 
17. und 18. Juni 2010 in Berlin mit  

hinweisen. 

[GGSC AUF VERANSTALTUNGEN] 

Rechtsanwalt Rainer Kühne 

„Dezentrale Abwasserentsorgung im Land 
Brandenburg – Organisation, Durchset-
zung und Gebührenerhebung“ 

25.02.2010 in Potsdam 

vhw-Seminar  

Rechtsanwalt Rainer Kühne 

„Entschädigung und Ermittlung des Wert-
verlustes für alte und neue Leitungsrechte 
in den neuen Bundesländern“ 

11.03.2010 in Dresden 

26.04.2010 in Erfurt 

03.05.2010 in Berlin 

Vortragsreihe des vhw – Bundesverband für 
Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Nähere 
Informationen finden Sie unter 
www.vhw.de.  

http://www.ggsc.de/team/anwaelte/dr_nicole_pippke.shtml
http://www.ggsc-seminare.de/veranstaltungen.html
http://www.ggsc-seminare.de/veranstaltungen.html
http://www.vhw.de/seminare/seminardetail/seminar/BB100209-Dezentrale_Abwasserentsorgung_im_Land_BrandenburgOrganisation_Durchsetzung_und_Gebuehrener/
http://www.vhw.de/seminare/seminardetail/seminar/SN100369-Entschaedigung_und_Ermittlung_des_Wertverlustesfuer_alte_und_neue_Leitungsrechte/
http://www.vhw.de/seminare/seminardetail/seminar/TH100440-Entschaedigung_und_Ermittlung_des_Wertverlustesfuer_alte_und_neue_Leitungsrechte/
http://www.vhw.de/seminare/seminardetail/seminar/BB100137-Entschaedigung_und_Ermittlung_des_Wertverlustesfuer_alte_und_neue_Leitungsrechte/
http://www.vhw.de/
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Rechtsanwalt Hartmut Gaßner 

Interkommunale Kooperation nach dem 
EuGH-Urteil – Konsequenzen und  
Perspektiven 
22. bis 24.4.2010 in Kassel 
22. Kasseler Abfall- und Bioenergieforum 
 

Rechtsanwalt Jens Kröcher 

Steigern der Flexibilität / Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahren /Ausschreibungspflichten 
12.05.2010 in Essen 
10.11.2010 in Berlin 

VKS im VKU-Seminar: Die Rahmenvereinba-
rung als Instrument der strategischen Beschaf-
fung 
 

[HINWEIS AUF ANDERE GGSC-
NEWSLETTER] 

Bau · Newsletter  

Januar 2010 

Einige Themen dieser Ausgabe: 

 Neues zum Erschließungsbeitragsrecht 

 Ansprüche nach § 9 Abs. 3 GBBerG und 
Verjährung 

 VOB 2009 veröffentlicht 

ÖPP/Vergabe · Newsletter  

Januar 2010 

Einige Themen dieser Ausgabe: 

 VOL/A 2009 im Bundesanzeiger            
veröffentlicht 

 Fehler bei der Entgegennahme von An-
geboten mit  weitreichenden Folgen – 
2. VK Sachsen-Anhalt,  Beschluss vom 
18.12.2009 

 Zulässigkeit von Doppelangeboten 

 Vorsicht beim Austausch von Vertrags-
partnern 

 

Wenn Sie Interesse an dem Bezug weiterer 
Newsletter aus anderen Bereichen haben, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail an 
berlin@GGSC.de oder nutzen Sie im Internet 
das Newsletter-Archiv. 

 

[ANHANG] 

Programm und Anmeldefomular zum Ver-

gaberechtstag 

http://www.abfallforum.de/tagungen/abfallforum_tagungesbuero.php
http://obladen.de/rahmenvereinbarung.htm
http://obladen.de/rahmenvereinbarung.htm
http://www.ggsc.de/service/downloads/345_Baunewsletter_201001.pdf
http://www.ggsc.de/service/downloads/344_VergabeNL_01_2010.pdf
mailto:berlin@GGSC.de
http://www.ggsc.de/service/newsletter-archiv.shtml






 

 

 

[ Gaßner, Groth, Siederer & Coll. ] 
Seminare 

 
 
 

[GGSC]-Seminare GmbH 
Frau Nusspicker 
per Fax: 030/ 726 10 26 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung bis 11.03.2010
 

[GGSC]-Vergaberechtstag 
„Zukunft der kommunalen Wirtschaft unter den Restriktionen des Vergaberechts“ 

unter der Leitung des Anwaltsbüros [Gaßner, Groth, Siederer & Coll.] 
 am 18. März 2010 in Köln  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

an der Veranstaltung nehme ich /nehmen wir mit ........................ Personen teil: 
 
 

1. ................................................................................................................................. 
(Name, Vorname, Funktion) – bitte in Blockschrift ausfüllen -  

 
 

2. ................................................................................................................................. 
(Name, Vorname, Funktion) – bitte in Blockschrift ausfüllen -  

 
 
 

Der Kostenbeitrag (Teilnahme, Tagungsunterlagen, Kaffeepausen, Mittagessen, 
Abendempfang) beträgt je Person für  

 
Mitarbeiter von Behörden und Kommunalvertreter 360,00 € inkl. USt.  
andere Teilnehmer           450,00 € zzgl. USt.  

 
 

Teilnahme an Abendveranstaltung   ja   nein  
 
 

Nach Eingang dieser Faxanmeldung übersenden Sie unaufgefordert eine  
Teilnahmebestätigung/Rechnung.  

 
Mit freundlichen Grüßen

 
 

______________________     ____________________ 
  Unterschrift      Stempel/Telefonnummer 

 
 

__________________________________ 
E-Mail-Adresse – bitte unbedingt angeben 
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